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1. Fall
Der Eigentümer und Schuld-
ner E kann seine Kreditverbind-
lichkeiten nicht mehr erfüllen, 
so dass das ihm gehörende und 
zur Sicherung des Darlehens 
dienende Grundstück im Wert 
von 250.000,– € zwangsver-
steigert werden muss. Interes-
sent I möchte das Grundstück 
gern erwerben, hat jedoch nur 
100.000,– € zur Verfügung. 
Weitere Erwerbsinteressenten 
sind auf Grund der schlechten 
Lage des Grundstückes nicht 
vorhanden. 

2. Rechtslage
Gem. § 85 a Abs. 1 ZVG darf der 
Zuschlag nicht erteilt werden, 
wenn das abgegebene Meistge-

bot die Hälfte des Grundstücks-
wertes nicht erreicht. Das 
Gebot muss daher im 1. Ver-
steigerungstermin mind. 50 % 
des Verkehrswertes betragen. 
Diese sog. 5/10-Grenze führt 
im vorliegenden Fall dazu, dass 
ein Erwerb für die angestrebten 
100.000,– €  im ersten Verstei-
gerungstermin grundsätzlich 
nicht möglich ist. 
Die Bestimmung des § 85 a 
Abs. 1 ZVG dient dem Schutz 
des Schuldners vor Verschleu-
derung seines Eigentums. Die-
ser Schutzgedanke kollidiert 
dabei regelmäßig mit den In-
teressen des Bieters, für das 
Grundstück möglichst wenig 
bezahlen zu müssen.  Daher hat 
der Gesetzgeber den Schuld-

nerschutz abgestuft geregelt, 
d.h. die Erwerbsgrenze von 
5/10 des Verkehrswertes soll 
gem. § 85 a Abs. 2 ZVG dann 
entfallen, wenn der Zuschlag 
bereits aus Gründen eines unter 
5/10 liegenden Gebotes versagt 
worden ist.
Daraus folgt, dass zwingend ein 
„nicht-zuschlagsfähiges“ Gebot 
abgeben werden muss, damit 
die Wertgrenzen im Folgeter-
min entfallen. Sofern dieses 
sog. „Grenzen fällende“ Gebot 
nicht abgegeben wird, bleiben 
die Verkehrswertgrenzen hin-
gegen auch im Folgetermin be-
stehen. Dies führt insbesondere 
bei Grundstücken in ungünsti-
ger Lage oder mit schlechter Be-
bauung zur Unverwertbarkeit.

3. Problemstellung
Erfahrungsgemäß ist vielen 
Bietinteressenten das Vor-
handensein der Verkehrswert-
grenzen geläufig, es besteht 
aber Unkenntnis über die Vo-
raussetzung des Wegfalls der 
Grenzen. So herrscht die Mei-
nung vor, dass die Grenzen im 
2. Versteigerungstermin grund-
sätzlich nicht mehr bestehen 
würden und insofern automa-
tisch entfielen. Daher wird der 
1. Versteigerungstermin insbe-
sondere bei uninteressanteren 
Immobilien von Bietern oftmals 
gemieden. 
Dies hat in der gerichtlichen 
Praxis häufig dazu geführt, dass 
der im Zwangsversteigerungs-
termin ebenfalls anwesende 
Gläubiger im eigenen Namen 
oder in Vollmacht für eine dritte 
Person ein Gebot unterhalb der 
5/10-Grenze abgegeben hatte, 
damit in einem Folgetermin das 
Objekt für weniger als 50 % ver-
wertet werden kann und somit 
verwertbar bleibt. 

Diese weit verbreitete Praxis 
hat der Bundesgerichtshof 
in einem wegweisenden Be-
schluss aus dem Jahr 2005 für 
rechtswidrig erklärt (BGH vom 
24.01.2005 – V ZB 98/05 –, 
Rpfleger 2006, 144). Zur Be-
gründung wurde angeführt, 
dass das Eigengebot des Gläu-
bigers nicht von einem nach-
drücklichen Erwerbsinteresse 
getragen ist, sondern aus-
schließlich auf die Beseitigung 
der Verkehrswertgrenzen ab-
zielt. Die Gebotsabgabe des 
Gläubigers ist daher im Hin-
blick auf den Schuldnerschutz-
gedanken des § 85 a Abs. 1 ZVG 
rechtsmissbräuchlich. Demzu-
folge ist das Eigengebot des 
Gläubigers unzulässig und vom 
Versteigerungsgericht zurück-
zuweisen. 
Das genannte Urteil wurde viel-
fach diskutiert und als unprakti-
kabel eingestuft. In den letzten 
Jahren ist die Rechtsprechung 
jedoch konsequent weiterge-
führt und auf andere Personen-
gruppen ausgedehnt worden. 
So ist auch der vom Gläubiger 
beauftragte Grundstücksmak-
ler nicht mehr zur Abgabe von 
Grenzen fällenden Geboten be-
rechtigt.

4. Konsequenz
Der Erwerbsinteressent ist 
gezwungen, den 1. Versteige-
rungstermin zu besuchen, um 
ein „Grenzen fällendes“ Ge-
bot abzugeben. Ausschließlich 
diese Vorgehensweise stellt 
sicher, dass ein Erwerb für 
100.000,– € im 2. Versteige-
rungstermin rechtlich möglich 
ist. Der Interessent kann sich 
nicht darauf verlassen, dass die 
Wertgrenzen automatisch ent-
fallen oder vom Gläubiger bzw. 
einem Dritten beseitigt wer-
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den.  Der 1. Versteigerungster-
min stellt in diesem Fall einen 
reinen Durchlauftermin dar. 

5. Varianten
Die hier aufgeworfene Thema-
tik ist sehr vereinfacht darge-
stellt und lässt die taktischen 
Möglichkeiten des Gläubigers 
und des Schuldners weitgehend 
unberücksichtigt. Insbesondere 
der Gläubiger kann jederzeit 
das Zerstören der Verkehrs-
wertgrenzen und die Verwer-
tung der Immobilie verhindern, 
sofern das abgegebene Gebot 
nicht seinen Vorstellungen ent-
spricht.
Zu beachten ist auch, dass der 
Gläubiger die Leistung von 
Bietsicherheit in Höhe von 
10 % des Verkehrswertes ver-
langen kann. Nach herrschen-
der Rechtsmeinung ist dies 
auch für Grenzen fällende Ge-
bote rechtlich möglich. Zwar 
sehen die meisten Gläubiger 
bei nicht zuschlagsfähigen 
Geboten von der Erbringung 
durch den Bieter ab, dennoch 
empfiehlt es sich, die Sicher-

heitsleistung auch im 1. Ver-
steigerungstermin in der dafür 
vorgeschriebenen Form aufzu-
bringen.

6. Abschließend
Das gerichtliche Zwangsver-
steigerungsverfahren bietet für 
den Interessenten die Chance, 
eine Immobilie (weit) unterhalb 
des festgesetzten Verkehrs-
wertes zu erwerben. Diesem 
geldwerten Vorteil stehen die 
Unübersichtlichkeit des Verfah-
rens und die Risiken eines Ver-
steigerungserwerbes gegen-
über. 
Damit der Traum von der eige-
nen Immobile nicht zum Alp-
traum wird, sollten sich Bieter 
bereits im Vorfeld des Verstei-
gerungstermins  über den spezi-
fischen Verlauf des Verfahrens, 
die taktischen Möglichkeiten 
der Beteiligten und über die 
Rechtsfolgen des Zuschlagsbe-
schlusses informieren.
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